




Besonderheiten 
Durch den Partwitzer See und den Geierswalder See ver-
läuft die Grenze zwischen dem Land Brandenburg und dem 
Freistaat Sachsen. Auf dem brandenburgischen Teil dieser 
beiden Seen gelten im Einvernehmen beider Bundesländer 
die gleichen Geschwindigkeiten und Fahrzeiten wie in der 
Sächsischen Schifffahrtsverordnung.

Die fünf verbundenen Seen dienen der wasserwirtschaftlichen 
Nutzung als Wasserspeicher. Folglich sind Schwankungen 
des Wasserspiegels sowie des pH-Werts zu erwarten. Diese 
können nachteilige Auswirkungen auf Wasserfahrzeuge 
haben. Hierdurch entstehende Schäden liegen im alleinigen 
Verantwortungsbereich der Nutzer. Es obliegt den Wasser-
fahrzeugführern, sich im Zweifelsfalle (insbesondere in 
Niedrigwasserzeiten) über die aktuellen Wasserstände im 
Internetportal der LMBV mbH unter:   

https://www.lmbv.de/aufgaben/
wassermanagement/flutungsstand/ 
und die dort verlinkte interaktive Karte 
zu informieren.

Naturschutz
Jeder Wassersportler trägt Mitverantwortung, dass die bish-
erige Artenvielfalt auch weiterhin am Standort erhalten 
bleibt und nicht infolge von Ruhestörungen, Wellenschlag, 
Erschütterung und Zerstörung verdrängt wird. Wer Natur-
schutzgebiete nachhaltig zerstört oder verändert, muss mit 
entsprechenden Strafen rechnen. Naturschutzgebiete dürfen 
nicht befahren werden.

Bergrechtliche Belehrung
Die berg- und wasserrechtlichen Sanierungs- und Sicherung-
smaßnahmen an und in den Seen sind noch nicht abge-
schlossen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit fordern wir Sie auf, 
die mit Bojen gekennzeichneten Bereiche unbedingt zu 
beachten und diese nicht zu befahren. Das Überfahren 
(Durchfahren) der mit gelben Bojen gekennzeichneten, 
begrenzten Linie sowie das Betreten der Ufer hinter der 
Bojenkette sind verboten!

Die Trittsicherheit in den Ufer- und Flachwasserbereichen 
ist – mit Ausnahme des Senftenberger Sees – noch nicht 
durchgängig hergestellt. Bei Betreten dieser Bereiche kön-
nen lokale Sackungen auftreten! Sperrbereich-Schilder  wei-
sen auf die Gefahren hin.

Ilse-Kanal

Rosendorfer Kanal

Barbara-Kanal

Sornoer  
Kanal

Koschener Kanal

Senftenberger See Geierswalder See

Großräschener See

Sedlitzer See

Partwitzer See

Fünf Seen –  
  EinVerbund



Regelungen auf den 5 Seen und Kanälen im Überblick

Regelungsaspekt
Senftenberger See,  

Großräschener See, Sedlitzer See 
(Brandenburg)

Geierswalder See,  
Partwitzer See 

(Sachsen und Brandenburg)

Höchstgeschwindigkeit

•	 für Kleinfahrzeuge  
(unter 20 m Länge): 15 km/h,

•	 in der Uferrandzone bis 5 m  
Entfernung für alle 7 km/h

•	 für Kleinfahrzeuge  
(unter 20 m Länge): 30 km/h,  
bis 100 m vom Ufer  
entfernt: 15 km/h

•	 �in der Uferrandzone bis 5 m  
Entfernung für alle 7 km/h

Nachtfahrverbot
Ja

von 22.00 bis 5.00 Uhr  
für motorgetriebene Fahrzeuge 

Nein

Fahrerlaubnispflicht Ja (Sportbootführerschein)
ab 11,03 kW (15 PS) und ab 7,5 kW Leistung bei Elektromotoren

Kennzeichnungspflicht
Ja

amtliche oder amtlich anerkannte Kennzeichen für Sportboote;  
Kennzeichnung mit Namen/Anschrift Eigentümer für sonstige Kleinfahrzeuge

Benutzung von  
Amphibienfahrzeugen,  
Wassermotorräder etc.

Verboten

Kitesurfen, Wasserski,  
e-Foilen und Jetsurfboard

Verboten
(außer auf zugelassener Wasserskistrecke)

Ankern und Stillliegen 
über Nacht

Erlaubt, jedoch mit Einschränkungen 
 (nur bemannt, beleuchtet und nicht in Schutzgebieten) 

unbemannte Kleinfahrzeuge dürfen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 
 nur an genehmigten Liegestellen stillliegen

Stillliegen, Ankern und 
Segeln in Kanälen

Verboten

Sonderregelungen

•	 Nutzungsuntersagung bei  
Wasserständen unter 98,3 m

•	 �Befahren und Baden auf dem 
Großräschener See nur bei Was-
serstand 100,0 bis 101,25 m NHN 
gestattet

•	 �Baden auf dem gesamten Geier-
swalder See (außer Sperrbere-
iche) ganzjährig erlaubt, jedoch 
nur zwischen Sonnenauf- und -un-
tergang sowie bei Wasserständen 
zwischen 100,0 bis 101,25 m NHN

•	 Befahren nur bei Wasserstand 
zwischen 100,0 und 101,00 m 
NHN empfohlen

Diese Regelungen basieren auf der LSchiffV Brandenburg und der SächsSchiffVO sowie auf Allgemeinverfügungen der 
Landesämter LBV, LDS, LBGR und des Landkreises Bautzen. Für die Einhaltung aller Anforderungen aus den jeweiligen 
gesetzlichen Grundlagen ist der jeweilige Bootsführer verantwortlich – dieser Flyer ersetzt insofern nicht die Befassung 
mit diesen rechtlichen Gegebenheiten.

Vermeidung von
Wellenschlag und
Sogwirkung

Geschwindigkeits- 
beschränkung
in km/h

Begrenzung der  
lichten Höhe
über Wasserspiegel

Ankerstellen
Ankern in diesem
Bereich erlaubt

Gelbe Tonne
Kennzeichnet nicht
befahrbaren Bereich

Ankerverbot
In dieser Zone
ist das Ankern
verboten

*Dies sind nur ausgewählte Sichtzeichen,   
  die es auf den schiffbaren Seen und  
  Kanälen gibt. 

Wichtige Sichtzeichen*

Einfahrtzeichen 
 Linkes Ufer

Einfahrt oder
Ausfahrt verboten

Einfahrt oder
Ausfahrt erlaubt

Rechtes Ufer

oder oder

Alle geltenden  
Sichtzeichen der 
Binnenschifffahrts- 
straßen-Ordnung 
stehen zum Down-
load bereit unter 
www.elwis.de.



Besonderheiten
Senftenberger See
Das Befahren des Senftenberger Sees ist verboten:
1. im Bereich bis 100 Metern vom Ufer für motorgetriebene 

und von 40 Metern für alle anderen Fahrzeuge in folgen-
den Bereichen:

•	 Östliches Ende des Seestrandes Großkoschen, 
•	 Ostufer und Nordufer bis zum westlichen Ende des 

Seestrandes Niemtsch.
	 Ausgenommen von dem Verbot sind der Einfahrtsbereich 

in den Koschener Kanal, Fahrgastschiffsanleger, Anlege- 
und Ankerstellen, Bereiche zum Surfen in Buchwalde und 
Niemtsch, der Segelhafen in Niemtsch und die Bereiche 
der Segelclubs.

2.	im Bereich Südufer westlich des Hafencamps bis zum 
Ende des Südschlauches und Anfang Südsee westliche 
Seite bis zum Ort Niemtsch südlich von der Fahrgastsch-
iffanlegestelle für Fahrzeuge aller Art.

3.	im Bereich zwischen Anfang Südsee westliche Seite und 
Ende Südschlauch für Fahrzeuge mit Maschinenantrieb.

4.	auf den Gewässerbereichen in der Bucht der Insel für  
Fahrzeuge aller Art; Anlegen an der Insel verboten.

Besonderheiten  
Geierswalder See 
und Partwitzer See
•	 Der Schiffsanleger am Geierswalder See steht auss-

chließlich der Fahrgastschifffahrt zur Verfügung. Auch 
das Anlegen an der seitlichen Traverse ist nicht gestattet.

•	 Es besteht am Wasserwanderrastplatz an der Süd-
böschung des Geierswalder Sees die Möglichkeit, Boote 
zu slippen, zu kranen und an der Steganlage anzulegen.

•	 Das Befahren der Rosendorfer Bucht ist nicht gestattet.  
Der Wohnhafen Scado ist lediglich frei für Anlieger.

•	 Am Partwitzer See existiert noch keine Bootseinlasss-
telle und keine öffentliche Anlegemöglichkeit (derzeit 
in Planung). Es darf lediglich die nicht mit Tonnen abge-
grenzte schiffbare Fläche vom Barbara-Kanal und vom 
Rosendorfer Kanal aus befahren werden.

•	 Jeweils vom 1. März bis zum 30. September ist das Be-
fahren auch der nicht mit gelben Tonnen abgegrenzten 
Uferzonen südlich des Barbara-Kanals auf dem Partwit-
zer See sowie der Uferzonen im Nordosten des Geier-
swalder Sees ca. bis zu einem Abstand von 200 Metern 
vom Ufer nicht erlaubt.

Besonderheiten
Sedlitzer See
•	 Der Sedlitzer See ist die „Drehscheibe“ des schiffbaren 

Verbunds. Er ist über drei Kanäle mit den benachbarten 
Seen verbunden. 

•	 Das Befahren ist nur bei einem Wasserstand von 100,0 
bis 101,25 m NHN gestattet, Aushänge sind zu beachten.

•	 Ab Mai 2026 steht der Hafen in der Sedlitzer Bucht als 
Anlegemöglichkeit und zum Bootseinlass zur Verfügung.

•	 Weitere Anlegemöglichkeiten gibt es an der Seewartes-
telle in der Nähe vom Rostigen Nagel und am Schwim-
menden Steg.

Besonderheiten
Großräschener See
•	 Beim Großräschener See gilt eine Sperrung der Wasser-

fläche für Wasserfahrzeuge aller Art im europäischen Vo-
gelschutzgebiet Gebiet „Lausitzer Bergbaufolgelandschaften“ 
sowie auch im Bereich 300 m vor dem europäischen  
Vogelschutzgebiet (sog. SPA-Gebiet), § 47 Absatz 6 LSchiV.

•	 Auf dem See befindet sich eine Flutungsleitung der LMBV 
(ausgetonnt), die nicht überfahren werden darf.

•	 Das Befahren ist nur bei einem Wasserstand von 100,0 
bis 101,25 m NHN gestattet, Aushänge sind zu beachten.



Koschener Kanal mit Schleuse
Verhaltenshinweise für die Schleusen-Kanalbenutzung
•	 Üben Sie Vorsicht und wahren gegenseitige Rücksichtnahme. 

Helfen Sie sich gegenseitig, insbesondere unerfahrenen Boots-
führern. Üben Sie Nachsicht – schließlich hat jeder mal ange-
fangen. Bringen Sie Geduld und Zeit mit.

•	 Beachten Sie die Lichtsignale und Textanzeigen (Tunnele-
ingänge, Vorhäfen, Schleusenkammern) bzw. folgen Sie den 
Anweisungen des Schleusenwärters.

•	 Große Boote zuerst, kleine dahinter einfahren. Zuerst fahren 
Sie rechts ganz vor, dann nutzen Sie auch die linke Seite. 
Nutzen Sie die Schleusenkammer so aus, dass möglichst 
alle Boote, die schleusen wollen, auch Platz haben. Ein Boot 
(möglichst das letzte) so festmachen, dass es die blauen und 
roten Schalthebel betätigen kann. Den blauen Weiterschle-
usungshebel bitte erst betätigen, wenn alle Boote eingefahren 
sind.

•	 Boote in der Schleuse nicht festzurren, da sich die Wasserhöhe 
ändert. Hilfsmittel wie eine ca. 3 m lange Leine und ein Boot-
shaken sind zu nutzen.

•	 Boote möglichst mittig oder am Bug und am Heck festmachen/
halten. Sonst kann sich das Boot wegdrehen. Um unnötige 
Lärmbelästigung zu vermeiden, bitte Motoren ausschalten.

•	 Nach der Schleusung bitte langsam, nacheinander und rück-
sichtsvoll ausfahren.

•	 Das Ein- und Aussteigen in der Schleusenkammer ist nur im 
Notfall gestattet.

•	 Nutzen Sie die orangen Rufsäulen, um im Bedarfsfall mit dem 
Schleusenpersonal zu kommunizieren. Der Notruf (112) an den 
Rufsäulen ist nur bei wirklichen Notfällen zu nutzen.

Eine Schleusung unterteilt sich in folgende Schritte:
•	 Anforderungsschalter am Anleger betätigen, dazu den blauen 

Hebel kurzzeitig zum Boot hindrehen. Eine erfolgreiche Anme-
ldung wird auf der Textanzeige sichtbar und am Schalter sig-
nalisiert.

•	 Die Schleusung wird anschließend von der Automatik vorbere-
itet, ggf. muss eine Gegen- bzw. Vorrangschleusung der Fahr-
gastschifffahrt abgewartet werden.

•	 Die Tore werden geöffnet und anschließend das Einfahrtsignal 
auf Grün gesetzt.

•	 Bitte einfahren und in der Nähe der Weiterschleusungsschalter 
festmachen. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die nachfolgenden 
Bootsführer und betätigen Sie den Weiterschleusungsschalter 
erst, wenn alle Boote eingefahren sind und festgemacht haben. 
Im Halbautomatikbetrieb übernimmt der Schleusenwärter die 
Weiterschleusung.

•	 Nach kurzer Zeit werden die Tore automatisch geschlossen und 
der Pegelausgleich hergestellt.

•	 Nach erfolgtem Pegelausgleich werden die Tore in der Gegen-
richtung geöffnet und das Ausfahrtsignal auf Grün gesetzt.

•	 Bitte erst bei grünem Signal ausfahren.

Technische Angaben
nutzbare Schleusenkammerlänge: 28 m
Kanalbreite Oberkante: 70 m
Fahrwassertiefe: 2,50 m bei 98,0 m NHN
Niveau Kanalsohle: 97,5 m NHN
Länge des Tunnels B96: 58 m
Länge des Tunnels Schwarze Elster: 90 m
Länge Schleuse: 48 m
Wartebereiche: vor den Tunneln und der Schleuse
Durchfahrtshöhe: 3,3 m mind.
Durchfahrtszeit: ca. 50 min

•	 Bei Gefahr kann die Anlage durch Betätigung des  
roten Schleuse-Halt-Schalters neben dem blauen  
Weiterschleusungsschalter angehalten werden.

•	 Der aktuelle Vorgang kann anschließend durch  
nochmaliges Betätigen des blauen Weiterschleusungs- 
schalters fortgesetzt werden.

•	 Bei Störungen können Infos über die Rufsäule neben  
der Schleusenkammer oder über die Sprechstellen  
an den Anforderungsschaltern eingeholt werden.

Bitte beachten Sie:

Bedienungsanleitung Schleuse 
Die Schleuse wird vorwiegend ohne Schleusenwärter betrieben (Automatikbetrieb). Alle Bedienhandlungen werden von den Bootsführ-
ern selbst durchgeführt. Textanzeigen signalisieren während des Schleusenablaufs jeweils den aktuellen Zustand. Zu verkehrsreichen 
Zeiten kann der Schleusenwärter vor Ort regulierend in den Schleusungsablauf eingreifen (Halbautomatik).



Es kann zu Wartezeiten bei den Durchfahrten durch die Kanäle kommen. 
Bitte informieren Sie sich vorher zu den Verkehrs- und Befahrensregelungen. Diese finden Sie auf den Seiten der Landesämter:

Brandenburg:  	Landesamt für Bauen und Verkehr
	 www.lbv.brandenburg.de (Rubrik:  
	 Verkehr/Binnenschifffahrt und Häfen)

Sachsen: 	 Landesdirektion Sachsen
	 www.lds.sachsen.de (Rubrik: Fachthemen – 
	 Umwelt/Sanierungsbergbau/Schiffbarkeit)

Regelungsaspekt
Koschener Kanal

(ÜL 12)
Ilse-Kanal

(ÜL 11)
Sornoer Kanal

(ÜL 10)
Barbara-Kanal

(ÜL 9)
Rosendorfer Kanal

(ÜL 8)

Stillliegen, Ankern und 
Segeln in Kanälen

Verboten Verboten Verboten Verboten Verboten

Begegnungsverkehr 
und Wenden in
Kanälen

kein Begegnungsver-
kehr in den Tunneln 

und Schleuse möglich
(Ampelregelung)

Begegnen grundsätz- 
lich verboten, außer 

für muskelbetriebene 
Fahrzeuge während 

ihres Durchfahrt-
fensters (max. 1 

Motorboot im Tunnel 
möglich)

Begegnungsverkehr 
nur von muskelbetrie-
benen Booten bis 2 m 

Breite möglich

Verboten

Begegnungsverkehr nur 
von muskelbetriebenen 

Booten bis 2 m Breite 
möglich

Festmachen in Kanälen
nur an Seewartes-

tellen vor Tunnel bei 
roter Ampel

an Seewartestellen 
 vor Tunnel bei 

roter Ampel und an 
vorhandenen Not- 

wartestellen in Not- 
situationen erlaubt

Verboten

an Seewartestellen 
(max. 50 min) und an

vorhandenen
Notwartestellen in

Notsituationen erlaubt

Verboten

Seewartestellen ja ja ja

ja (für Wasser-
fahrzeuge, deren Breite 

gemessen von den 
Dalben der Kanalwart-
estelle nicht über 3 m 

hinausgeht)

nein

Richtungsverkehr

Ampelregelung 
 an den Zufahrten 
vom Kanal, abhän-
gig von manueller 
Anforderung des 

Schleusenvorgangs

zeitlicher  
Richtungsverkehr 

mit Ampelregelung 
für alle Fahrzeuge

zeitlicher  
Richtungsverkehr 

für Fahrzeuge;
muskelbetriebene
Fahrzeuge bis 2 m 

Breite frei

Einfahrt zur halben
Stunde ostwärts vom 
Geierswalder See in 

Richtung Partwitz und 
zur vollen Stunde west-

wärts vom Partwitzer See 
in Richtung Geierswalde, 
jeweils bis längstens 10 

Minuten danach

zeitlicher  
Richtungsverkehr 

für Fahrzeuge;
muskelbetriebene 
Fahrzeuge bis 2 m 

Breite frei

Höchstgeschwindigkeit 6 km/h 6 km/h 6 km/h 15 km/h, Brücken-
durchfahrt 7 km/h 6 km/h

Länge Kanal 1.050 m 1.197 m 1.250 m 1.150 m 440 m

Fahrwassertiefe 2,50 m bei +98,0 m 1,20 m bei +100,0 m 1,20 m bei +100,0 m 1,20 m bei +100,0 m 1,20 m bei +100,0 m

empf. max. Bootsbreite 5,20 m 5,20 m 5,20 m 5,20 m 5,20 m

Durchfahrtshöhe 3,30 m bei +98,0 m 3,45 m bei +101,0 m 3,10 m bei +101,0 m 3,05 m bei 101,0 m 3,10 m bei +101,0 m



Tourismusverband Lausitzer 
Seenland e.V.  
(Herausgeber im Auftrag der 
Zweckverbände LSB & LSS) 
Am Stadthafen 2  
01968 Senftenberg 
Tel.: +49 3573 725300-0
www.lausitzerseenland.de 

Touristinfo Senftenberg 
Markt 1 
01968 Senftenberg 
Tel.: +49 3573 1499010

Touristinfo Hoyerswerda 
Braugasse 1 
02977 Hoyerswerda 
Tel.: +49 3571 2096170

Fotos: Peter Radke, Julia Kussatz, 
Nada Quenzel, Rico Schwarze 
Satz: Z&Z Agentur Dresden 
Druck: Druckhelden 
Karte: terra press GmbH /  
TV Lausitzer Seenland e. V.

Brandenburg

DRK-Kreisverband 
Lausitz e.V. – Wasserwacht
Puschkinstraße 2  
01968 Senftenberg 
Tel.: +49 3573 81280 
(während der Saison)

Wasserschutzpolizei  
der Polizeidirektion Süd
Hafenstraße 18
15711 Königs Wusterhausen 
Tel.: +49 355 49372604 

Zweckverband Lausitzer 
Seenland Brandenburg
Straße zur Südsee 1 
01968 Senftenberg  
OT Großkoschen 
Tel.: +49 3573 800300

Landesamt  
für Umweltschutz (LfU)
Staumeisterei der Speicher 
Niemtsch/Koschen, Am See 1  
01968 Senftenberg 
Tel.: +49 3573 3673913

Sachsen

DRK-Kreisverband  
Bautzen e.V. – Wasserwacht
Wallstraße 5  
02625 Bautzen 
Tel.: +49 3591 67370 

Präsidium der  
Bereitschaftspolizei 
Fachdienst  
Wasserschutzpolizei  
Wasserschutzpolizeiabschnitt  
Dresden 
Dienstort Geierswalde 
Am Wassersportzentrum 3
02979 Elsterheide 
OT Geierswalde 
Tel.: +49 35722 599110

Zweckverband Lausitzer 
Seenland Sachsen
Friedrichsstraße 12
02977 Hoyerswerda 
Tel.: +49 3571 6054302 

Landestalsperrenverwaltung 
des Freistaates Sachsen
Bahnhofstraße 14
01796 Pirna  
Tel.: +49 3501 7960

Information

Impressum

Kontakt

Alle Angaben ohne Gewähr.

Gefördert 
durch das Land 
Brandenburg, 
Ministerium für 
Infrastruktur und 
Landesplanung.


